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Wenden Sie sich an die öffentliche Wohlfahrt I"

Die Fabel von den zwei Schlangen

Der König der Tiere hielt Gericht.
Da kamen zwei Schlangen von gleicher

Gröfje und Kraft.
«Oh König», sprachen sie, «wir sind

Schlangen und unser Fall ist sehr
verschlungen. Es handelt sich um einen
Schlangenfanger, den wir verschlangen,

nachdem wir ihn gefangen.»
«Verschlungene Fälle sind meine

Spezialität», sagte der Löwe. «Wir wollen
schrittweise vorgehen. Als erster Schritt
ziehe man den Prozeßvorschuß einl»

Der Fuchs kam dem Befehl nach.

«Ausgezeichnet», brummte der Löwe
und zählte nach. «Und nun ziehe ich
mich in meinen Harem zurück. Der Fuchs
soll an meiner Stelle richten.» Und er

schritt gravitätisch davon und alle
Würdenträger taten desgleichen und lobten
laut ihren klugen und gerechten König.

Dem Fuchs war es nicht recht wohl in
seiner Haut. Der Gerichtsschreiber, ein
zahnloser Schimpanse, war natürlich
keine ernsthafte Hilfe, und der Büttel,
eine Bulldogge, war betrunken.

«Wir wollen wissen, wer von uns beiden

recht hafl» sagten die Schlangen
schon recht gereizt. «Du hast den Pro-
vorschufj eingezogen, nun urteile so,
dafj wir zufrieden sind. Oder wir fressen
dich auf.»

«Ihr habt also jede einen halben
Schlangenfanger im Leib», begann der
Fuchs. «Folglich hafte der Schlangenfanger

unrecht und ihr beide recht. Was
wollt ihr denn noch?»

Willy Dietrich
Bern
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«Fuchs!», riefen die Schlangen, «hüte
dich, uns zu foppen.» Wir wollen wissen,

wer von uns recht hat!»
«Recht worin?» stöhnte der Fuchs.
«Recht im Rechthaben!»
«Ach so», sagte der Richter. «Es geht

hier um etwas Abstraktes. Um den Fall
der Fälle im Falle des Falles. Ähäm!»

Die beiden Schlangen blickten sich an.
«Es wird schon so sein», sagte die

eine. «Er mufj es ja wissen, denn schliefjiich

hat er die Prozefjkosten einkassiert.»
«Hört, ihr Schlangen!» sprach der

Fuchs. «Recht im Rechthaben hat immer
der Stärkere. Ihr Schlangen werdet euch
jetzt gegenseitig am Schwänze packen.
Und wer den Gegner zu verschlingen
vermag, hat a) den ganzen Schlangenfanger

im Leib, b) bewiesen, dafj er
stärker ist und damit c) das Recht des
Abstrakten auf seiner Seite.»

Da taten die Schlangen, wie sie der
königliche Stellvertreter geheißen, packten

sich gegenseitig am Schwanz und
fraßen und würgten und schluckten auf
Teufel komm raus. Und da sie beide
genau gleich stark waren, wurde der
Kreis immer kleiner und schließlich war
überhaupt nichts mehr da.

Der Affe schloß das Profokollbuch
und rieb sich erstaunt die Augen.

«Schluß!» sagfe der Fuchs. «Der
Gerichtstag ist zuende.»

Da ging der Affe hinweg und lobte
laut seinen klugen König.

Marfin Schips
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Aus der Behandlungsvorschrift
für eine Waschmaschine

«Befolgen Sie obige Vorschriften,
Sie schonen damit die Waschmaschine
und verlängern Ihre Lebensdauer.»

Somit wäre ein Miftel gefunden, um wenigstens

das Leben der Wäscherinnen zu verlängern!
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Alex Imboden
lächelt und zwar mit Recht, denn er hat das neben dem .Walliser
Keller" gelegene alt- und weitum bekannte Restaurant
Emmentalerhol" mitübernommen. - Da muss die Zunge schnalzen und

der Gaumen lachen!
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